
!!!Per Fax vor Verbringen an das Landratsamt Traunstein - Veterinärwesen  
Tel: 0861/58-450 Fax: 0861/58-461, Ludwig-Thoma-Str. 3, 83278 Traunstein 

Tierhaltererklärung für den Transport von Zucht- un d Nutztieren Zum 
Verbringen von Rindern, Schafen und Ziegen als Zucht- und Nutztiere aus der 150km Zone in freie 
Gebiete gem. VO (EG) 1266/2007, Anhang III Nr. 3 bzw. 4 in der z. Zt. geltenden Fassung. 

Tierhalter:  
Name, Vorname: 
Betriebsnummer: 
Straße: 
PLZ, Ort: 
Telefon: Telefax: 

Angaben zum Tierbestand: 
Rinder: ______    Schafe: ______    Ziegen: _______    andere Wiederkäuer: ________  

Hiermit wird bestätigt, dass an den unten genannten Tieren zum Schutz gegen Angriffe von Vektoren 
entsprechend nachfolgender Angaben eine Repellentbehandlung durchgeführt wurde (Zutreffendes 
ankreuzen). 
 

 Behandlung am _____________ (mindestens 28 Tage vor Verbringung) 
mit Repellent (Name/Hersteller des Mittels) __________________________________ und  
Entnahme der Blutproben zur serologischen Untersuchung auf Blauzungenkrankheit am 
 ____________ (frühestens 28 Tage nach Repellentbehandlung). 
Der Untersuchungsbefund liegt der Tierhaltererklärung bei. 

oder  
 Behandlung am ______________ (mindestens 14 Tage vor Verbringung) 

mit Repellent (Name/Hersteller des Mittels) __________________________________ und  
Entnahme der Blutproben zur Untersuchung mittels PCR auf Blauzungenkrankheit 
am ____________ (frühestens 14 Tage nach Repellentbehandlung) 
Der Untersuchungsbefund liegt der Tierhaltererklärung bei. 

 

Ohrmarkennummer Ohrmarkennummer Ohrmarkennummer 
   
   
   
   
   
  Weitere Tiere auf Beiblatt! 

Die Tiere zeigen heute keine Krankheitserscheinungen, insbesondere der Blauzungenkrankheit. 
Während des Transportes muss der Repellentschutz ge währleistet sein (Wirkungszeitraum 
beachten!).  

Ort, Datum Unterschrift Tierhalter 


